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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §227 Abs1 Z1;

ASVG §500;

Rechtssatz

Schon das bloße Vorliegen von Schulzeiten der im § 227 Abs 1 Z 1 ASVG genannten Art, die als solche keine

Versicherungszeiten darstellen, auch wenn das Schuljahr aus einem der in § 500 ASVG genannten Gründe

abgebrochen wurde, genügt für eine Begüsntigung nach § 502 Abs 1 oder Abs 4 ASVG.
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